
Editorial 

Informatik und Recht 
vereinigt mit „Datenverarbeitung im Recht" 

Heft 1 Januar 1986 1. Jahrgang 

as Echo auf Heft 0/85 von luR war sehr erfreul ich. Anscheinend hat das dort skizzierte Pro
g ramm Erwartungen entsprochen, die im Bereich von Informatik und Recht vorhanden sind. 
M i t dem jetzt vorgelegten Heft 1/86 wi rd der Versuch gemacht , das einzulösen, was pro
grammat isch in Aussicht gestellt wurde. Sicher kann der erste Schritt in e inem nur langsam 

Konturen gewinnenden Kooperat ionsfeld noch nicht allen Ansprüchen genügen. Die Mitarbeiter von 
luR hoffen deswegen, daß sich der lebhafte Gedankenaustausch fortsetzt, der sich an die Nu l lnum
mer angeschlossen hat. Nur auf diese Weise kann eine interdisziplinär orientierte Zeitschrift ihr Ge
sicht gewinnen, wenn es ihr auf neue Strukturierungen in einer noch nicht völl ig vermessenen Land
schaft ankommt. 

Dieses erste Heft von „Informatik und Recht" ist durch drei Themenschwerpunkte gekennzeichnet. 

A m Anfang steht - repräsentiert durch die Thesen von Bull und Haefner - die grundsätzl iche 
Reflexion über die Perspektiven der neuen Informat ionstechnologien. Dieser bei jeder praktischen 
Appl ikat ion mitzudenkende Aspekt soll auch in Zukunft in der Zeitschrift angemessen repräsentiert 
bleiben. Die Kontroverse um die im Bereich angewandter Informatik anzustrebenden Zielsetzungen 
wi rd sicherl ich durch die Diskussion der beiden Autoren im Rahmen der Frankfurter Mikrocomputer -
Messe 1986 neu belebt werden. Dabei ist dann gleichzeit ig zu hof fen, daß die bisherige Engführung 
der Problematik („Datenschutz vs. in format ionstechnologische Bedrohung") durch eine Sicht der 
Dinge überwunden w i rd , in der Zukunf tsprobleme aus dem Umfeld von Informatik und Recht ohne 
eine vorgängig standardisierte Rollenvertei lung zwischen Gestalter und Kontrolleur behandelbar 
werden. Falls das Streitgespräch zwischen Bull und Haefner zur Init ialzündung für einen derart igen 
Gedankenaustausch werden sollte, könnte luR ein geeignetes Dokumentat ionsforum sein. In die
sem Sinne sind vor allen Dingen auch Ste l lungnahmen unserer Leser erwünscht. 

Den zweiten Schwerpunkt bi lden die Beiträge von Schmid/Knorr („Die Werkhöhe bei Software") 
und Röttinger („Abkehr vom Urheberrechtsschutz für Computerprogramme?") zusammen mit der 
den Fragen des Softwareschutzes gewidmeten , von Zähmt zusammengestel l ten Rechtsprechungs
rubrik. Die Artikel von Schmid/Knorr und Röttinger machen deut l ich, daß die Komponente „Software" 
nach wie vor eine besondere Herausforderung für das jurist ische Denken darstellt, die durch das 
Urteil des Bundesgerichtshofs zum Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen keineswegs als 
erledigt betrachtet werden kann. Wegen dieser zentralen Bedeutung der „Software" als Kristallisa
t ionspunkt für neue Theor iebi ldungen des „ Informatikrechts" wi rd luR auch in den fo lgenden Heften 
das Thema wei terverfo lgen. Vorgesehen sind Beiträge zur rechtl ichen Behandlung der Software in 
anderen Ländern und zur Geschichte der bisherigen jur ist ischen Meinungsb i ldung in Deutschland. 
Gerade die rechtsvergleichende Betrachtung und der historische Rückblick sind nach der vor läuf igen 
Zäsur durch das BGH-Urteil und die Änderung des Urheberrechts geeignet, die restriktiven Bedin
gungen und Verwer fungen zu rekonstruieren, die eine grundlegende theoret ische Neuorient ierung 
verhindert haben. 
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Ganz praktisch orientiert ist die dritte Komponente dieses Heftes, die sich in den Rubriken „Hard
ware" und „Telekommunikat ion" mit dem Thema „Bi ldschirmtext" beschäft igt. Im jur ist ischen Be
reich gl ich bisher die Debatte um BTX ein wen ig manchen Gesprächen über das Ungeheuer von 
Loch Ness: Bisweilen wurde davon gesprochen, ohne daß man des Phänomens bereits ansicht ig 
geworden wäre. Angesichts dieser Situation geht es darum, abseits von unkrit ischer Euphorie, die 
genau so vorurtei lsbefangen wäre, eine realistische Einschätzung der durch BTX eröffneten Perspek
tiven zu ermögl ichen. Dafür dürfte eine Beschäft igung mit den in der Rubrik „Telekommunikat ion" 
vorgestel l ten jur ist ischen BTX-Angeboten eine erste unerläßliche Voraussetzung sein, soweit diese 
Angebote bereits Fachinformationsniveau erreichen. 

Zum Schluß sei nochmals der Wunsch unterstr ichen, zu Konzept und Aussehen der Zeitschrift in 
einen mögl ichst intensiven Dialog mit den Lesern einzutreten. Denn Interdisziplinarität der von luR 
angestrebten Art kommt ohne Gespräch nicht aus. 

Frankfurt am Main , im Januar 1986 Maximi l ian Herberger 

Die Rubrik „Rechtsprechung", die im Rahmen des luR-Programms besondere Bedeutung hat, ver
folgt eine dokument ierende und eine aktuell in formierende Interessenrichtung. 

Was den Dokumentat ionsaspekt betrifft, sol len Entscheidungen veröffent l icht werden , die - ob 
woh l sie von grundsätzl icher Bedeutung sind - noch nicht die notwendige Beachtung gefunden 
haben. 

Der aktuellen Information dient die Veröf fent l ichung von Entscheidungen jüngsten Datums zu 
Themen aus dem Bereich „Informatik und Recht". 

Die Veröf fent l ichung zivilrechtlicher Entscheidungen wi rd betreut von 

Rechtsanwalt Dr. Christoph Zahrnt, 
Hollmuthstr. 2a, 
6903 Neckargemünd. 

Die Redaktion bittet um Zusendung von Urteilen in EDV-Streit igkeiten direkt an Rechtsanwalt Dr. 
Zahrnt unter der oben angegebenen Anschri f t* . 
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* Für jedes eingesandte Urteil werden DM 50.- vergütet 


